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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Bestätigung der vom Ministerpräsidenten bestimmten 
Zahl und Abgrenzung der Geschäftsbereiche – Art. 49 
der Bayerischen Verfassung 

Die vom Ministerpräsidenten bestimmte Zahl und Abgren-
zung der Geschäftsbereiche (Staatsministerien) wird gem. 
Art. 49 der Bayerischen Verfassung bestätigt. 

Danach werden die Geschäfte der Staatsregierung in fol-
gende neun Geschäftsbereiche (Staatsministerien) aufge-
teilt: 

─ Staatsministerium des Innern 

─ Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 

─ Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst 

─ Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

─ Staatsministerium der Finanzen 

─ Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie 

─ Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit  

─ Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

─ Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fami-
lie und Frauen. 

Das Staatsministerium der Justiz erhält aus dem Geschäfts-
bereich des Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz folgende Aufgaben: 

─ Verbraucherschutzpolitik einschließlich des wirtschaft-
lichen Verbraucherschutzes und  

─ Förderung der Verbraucherberatung. 

Das Staatsministerium der Justiz führt entsprechend dem 
Aufgabenübergang künftig die Bezeichnung „Staatsminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz“. 

Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz erhält aus dem Geschäftsbereich des Staats-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und 
Frauen folgende Angelegenheiten: 

─ das Krankenhauswesen, 
─ die gesetzliche Krankenversicherung einschließlich des 

Vertragsarztrechts und  
─ die Aufsicht über die Träger der gesetzlichen Kranken-

versicherung und deren Verbände sowie – bezüglich 
der gesetzlichen Krankenversicherung – die Versiche-
rungsbehörden. 

Das Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz erhält entsprechend den Aufgabenänderun-
gen die Bezeichnung „Staatsministerium für Umwelt und 
Gesundheit“. 

Dem Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen werden aus dem Geschäftsbereich des 
bisherigen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz folgende Aufgaben übertragen: 

─ Arbeitsschutz einschließlich des technischen und des 
stofflichen Verbraucherschutzes, Betriebsschutz, Ar-
beitsschutz, Sonderarbeitsschutz für Jugendliche und 
Frauen, Arbeitsmedizin, Gewerbeaufsicht und Gewer-
behygiene sowie Überwachung überwachungsbedürfti-
ger Anlagen, soweit nicht die Zuständigkeit eines ande-
ren Staatsministeriums gegeben ist, 

─ Aufsicht über den Technischen Überwachungsverein 
Bayern Hessen Sachsen Südwest e.V. 

In Abweichung von der gegenwärtigen Abgrenzung der 
Geschäftsbereiche (Staatsministerien) werden ferner die 
Angelegenheiten der Ernährung vom bisherigen Staatsmi-
nisterium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz 
auf das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 
übertragen. 

Das Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten 
erhält entsprechend dem Aufgabenübergang die Bezeich-
nung „Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten“. 
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